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 Veröffentlicht am 05.05.2014

Norm

KartG §37

Rechtssatz

Die in § 37 KartG angeordnete Entscheidungsverö entlichung setzt eine Sachentscheidung in der Hauptsache voraus.

Einstweilige Verfügungen (§ 48 KartG) sind im taxativen Katalog der zu verö entlichenden Entscheidungen nicht

angeführt und daher nicht zu verö entlichen. Abweisende Entscheidungen sind nicht nach § 37 Abs 1 KartG zu

veröffentlichen.
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